
Graz, am 13.3.2007 

Sehr geehrte Heimbewohner!

PARKEN IM AREAL DER 
STUDIERENDENWOHNHÄUSER

Da in der letzten Zeit die Zahl der Parksünder drastisch 
zugenommen hat und durch Falschparker gravierende 
Probleme mit der Feuerpolizei auftreten können, werden 
ausnahmslos folgende Maßnahmen getroffen:

1)Parksünder werden sofort fotographiert, das Foto wird 
an unseren Anwalt weitergeleitet, der den Lenker 
erhebt.

2)Nach der Lenkererhebung muss vom Fahrzeughalter 
eine Unterlassungserklärung unterschrieben werden, für 
die sich die Kosten auf € 194,-- belaufen. Werden die 
Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet und der 
Geldbetrag nicht einbezahlt, muss mit einer 
Besitzstörungsklage gerechnet werden.

Wir ersuchen alle HeimbewohnerInnen die Parkvorschriften 
im Sinne der feuerpolizeilichen Vorschriften ausnahmslos 
einzuhalten.

Eine Ladetätigkeit für die Dauer von 30 Minuten ist 
gestattet. Eine Meldung darüber ist in der zentralen 
Verwaltung erforderlich.

Die WIST Verwaltung 


